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An den Dienstherrn
Betr.: Voller Freizeitausgleich für Überschreitungen der Höchstarbeitszeit 

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 29.09.2011 hat das Bundesverwaltungsgericht ausweislich einer Pressemitteilung in sechs einzelnen Rechtsstreiten entschieden, dass Feuerwehrbeamte, die in den Jahren bis 2006 wöchentlich im Durchschnitt 54 Stunden gearbeitet haben, für die über 48 Wochenstunden hinausgehende Dienstzeit einen Anspruch auf Freizeitausgleich im vollen Umfang der zuviel geleisteten Stunden geltend machen können.  

Auch ich habe als Beamter bei der Berufsfeuerwehr über mehrere Jahre hinweg bis einschließlich 2006 wöchentlich regelmäßig Voll- und Bereitschaftsdienst geleistet, der über die 48 Stunden in der Woche hinausging. 

Ich fordere vor dem Hintergrund der Entscheidungen, die noch nicht als Urteile abgesetzt sind, den vollen Freizeitausgleich für die über 48 Wochenstunden hinausreichende Arbeitszeit. 

Ausweislich der Pressemitteilung hat das Bundesverwaltungsgericht die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgericht aufgehoben, nach denen die Zeiten des Bereitschaftsdienstes bei der Berechnung des Ausgleichsanspruchs nur zu 50% berücksichtigt werden sollten. 

Bereitschaftsdienst ist wie Vollarbeitszeit zu werten und zu berechnen. Die davon abweichenden Arbeitszeitvorschriften für den feuerwehrtechnischen Dienst waren bereits wegen eines Verstoßes gegen Unionsrecht unanwendbar. 

Zum Ausgleich dieses Rechtsverstoßes fordere ich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben den angemessenen Freizeitausgleich. Dieser Freizeitausgleich kann auch bei zwingend dienstlichen Belangen angemessen in einen finanziellen Ausgleich einfließen. 
Mit freundlichen Grüßen

…………………………………..
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